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schritt, auch mit militärischer Ge
walt, zu bekämpfen. Nach dem 
zweiten Weltkrieg verstärkte sich 
das Hinüberwachsen des s. K. in 
den internationalen Rahmen; die 
stärksten Monopolgruppen orga
nisieren gemeinsam ihre ökono
misch-politische Herrschaft über 
große Territorien. Der s. K. kann 
die Labilität der kapitalistischen 
Produktionsweise nicht beseiti
gen; die grundlegenden Wider
sprüche des Kapitalismus spitzen 
sich im Gegenteil zu (Polarisation 
der Eigentums-, Klassen-, Vermö
gens- und Einkommensverhält
nisse). Die Basis des Kapitalismus, 
das Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln, wird durch die 
Formen, in denen die Verschmel
zung der Macht der Monopole 
mit der Macht des imperialisti
schen Staates realisiert wird, un
tergraben ; durch das Staatseigen
tum an den Produktionsmitteln, 
durch Maßnahmen der Staats
haushaltspolitik, der wirtschafts
politischen und Sozialgesetzge
bung. Damit schafft der s. K. ob
jektiv die materiellen Vorausset
zungen für den Übergang zur so
zialistischen Gesellschaft. Der s. 
K. schafft gleichzeitig neuartige 
Bedingungen für den Kampf der 
Arbeiterklasse. Ihr ökonomischer 
Kampf kann nur erfolgreich ge
führt werden, wenn er zugleich 
als politischer Kampf geführt 
wird. Es kommt darauf an, ein 
umfassendes Bündnis aller anti
imperialistischen, demokratischen 
Kräfte unter Führung der Arbei
terklasse herzustellen; denn alle 
Forderungen nach ökonomischen, 
politischen und kulturellen Re
formen können nur zum Ziel füh
ren, wenn sie mit dem grundsätz
lichen Kampf gegen das staats
monopolistische Herrschaftssy
stem verbunden werden.

Staatsoberhaupt; die vom Volk 
oder durch verfassungsmäßig be

stimmte Staatsorgane gewählte 
Persönlichkeit oder Gruppe von 
Persönlichkeiten, die für eine be
stimmte Wahlperiode den Staat 
nach innen und außen repräsen
tiert. Das Amt des S. kann aus
schließlich oder vorwiegend auf 
repräsentative Aufgaben orien
tiert (z. B. Ordensverleihung, Mi
nistervereidigung, Botschafter
beglaubigung usw.) oder mit er
heblichen bzw. entscheidenden 
Macht- und Exekutivbefugnissen 
ausgestattet sein. In sozialisti
schen Staaten wird als S. auch der 
Vorsitzende des Kollektivorgans 
bzw. dieses Organ bezeichnet, das 
zwischen den Tagungen der ober
sten Volksvertretung deren Auf
gaben wahmimmt und ihnen 
rechenschaftspflichtig und verant
wortlich ist.

Staatsrat der DDR: zentrales 
staatliches Machtorgan in der 
DDR, geschaffen durch das „Ge
setz über die Bildung des Staats
rates der DDR" vom 12. 9.1960; 
wichtigstes Organ der Volkskam
mer und ihr rechenschaftspflich
tig. Die Volkskammer wählt den 
S. entsprechend ihrer Wahl
periode auf die Dauer von 4 Jah
ren. Der S. besteht aus dem Vor
sitzenden, 6 Stellvertretern des 
Vorsitzenden, 16 Mitgliedern und 
dem Sekretär. Zum Vorsitzenden 
wurde 1960, 1963 und 1967 ein
stimmig W. Ulbricht gewählt. 
Dem S. gehören Vertreter aller 
Parteien und der wichtigsten 
Massenorganisationen an. Er ver
körpert in seiner politischen und 
sozialen Zusammensetzung die 
politisch-moralische Einheit der 
Bevölkerung der DDR. Der S. 
nimmt als ständig tätiges Organ 
der Volkskammer deren grund
sätzliche Aufgaben zwischen ihren 
Plenartagungen wahr, unterstützt 
die Tätigkeit ihrer Ausschüsse 
und arbeitet mit den anderen Or
ganen der Volkskammer - dem


